Benutzungsordnung

für das „Haus der Vereine“ der Ortsgemeinde Fischbach
 66996 Fischbach, Friedhofstraße 3 

Benutzungsgegenstand

1.
Das Haus der Vereine (HdV) der Ortsgemeinde Fischbach sowie die Einrichtungsgegenstände stehen nach Maßgabe dieser Benutzungsordnung und im Rahmen des Benutzungsplanes allen örtlichen Vereinen und Gruppen und für Privatpersonen zur Durchführung von Veran​staltungen zur Verfügung. 

2.
Darüber hinausgehende Benutzungen sind nur in begründeten Ausnahmefällen möglich und bedürfen jeweils der Zustimmung des Gemeinderates. 

3.
Ein Rechtsanspruch auf die Benutzung des Haus der Vereine besteht nicht. 

Benutzungsbedingungen

1.
Mit Inanspruchnahme erkennen die Benutzer des HdV die Bedingungen dieser Benutzungs​ordnung (Abs. 2) und die damit verbundenen Verpflichtungen an. 

2.   a)
Die Benutzung bedarf in jedem Falle der vorherigen Genehmigung.
Anträge auf Benutzung sind mindestens einen Monat  vor dem vorgesehenen Termin schrift​lich bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland oder beim Ortsbürgermeister der Gemeinde Fischbach zu stellen.

Der Antrag muß alle Angaben enthalten, die zur Beurteilung maßgeblich sind, insbesondere Antragsteller, Dauer der Nutzung, Art der Veranstaltung. 

    b)
Die Benutzungsgenehmigung kann davon abhängig gemacht werden, daß der Antragsteller seine persönliche Zuverlässigkeit glaubhaft nachweist. 

      c)
Jeder Benutzer hat sich sofort nach Erhalt der erforderlichen Schlüssel davon zu überzeugen, daß die zur Benutzung geneh​migten Räume mitsamt den Einrichtungen in einem sauberen und ordnungsgemäßen Zustand sind.

Unregelmäßigkeiten sind sofort aufzunehmen und durch den Beauftragten gegenzeichnen zu lassen. Kein Benutzer kann sich später darauf berufen, daß festgestellte Mängel schon vor​handen waren.


d)
Die Verantwortlichkeit für die Sicherheit und Ordnung sowie die Einhaltung geltender Vor​-   
schriften (z.B. für Ausschankgenehmigung, Ausgabe von Speisen, Sperrzeiten,  
Jugendschutzgesetz, Lärmschutz, Betrieb der Schankanlage usw.) obliegt dem Benutzer mit  
sämtlichen Rechten und Pflichten. 

e)
Veränderungen an Anlagen und Einrichtungen dürfen ohne ausdrücklicher Zustimmung des Haus​herrn, auch vorübergehend, nicht vorgenommen werden. Dies gilt auch für das Einschla​gen von Nägeln und Dübeln in Wände, Böden usw.. Genehmigte Veränderungen gehen je​weils voll zu Lasten des Antragstellers. Nach der Veranstaltung ist der vorherige Zustand wie​der herzustellen.
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       f)
Nach Abschluß der Benutzung sind die Räume und Einrichtungen in gerei​nigtem und mängel​freiem Zustand zu übergeben. Die Reinigung und Instandsetzung beschädigter Anlagen und Einrichtungen hat spätestens einen Tag nach der Benutzung zu erfolgen. 
Bei Säumnis werden alle erforderlichen Arbeiten durch die Gemeinde ausgeführt. Alle dadurch entstehenden Kosten hat der säumige Benutzer in Höhe eines Benutzungsentgeltes zu er​statten. 

      g)
Alle während der Benutzung entstandenen Schäden, auch solche, die selbst behoben wurden, sind dem Beauftragten sofort zu melden. Schäden, die selbst behoben werden, sind fachge​recht durchzuführen. Die Kosten der Reparatur trägt gegenüber der Gemeinde allein der Be​nutzer. Die Durchsetzung von Schadensersatzforderungen gegenüber Dritten obliegt aus​schließlich dem Benutzer. 

      h)
Benutzer, die wiederholt einen unsachgemäßen Gebrauch von Räumlichkeiten des Hauses machen und gegen die Benutzungsordnung verstoßen, werden von der Benutzung ausge​schlossen. 

       i)
Die Ortsgemeinde Fischbach hat das Recht, das HdV aus Gründen der Pflege und Unterhal​tung vorübergehend ganz oder teilweise zu schließen.

       j)
Dem Ortsbürgermeister, den Ortsbeigeordneten sowie dem Beauftragten der Gemeinde Fischbach ist jederzeit Zutritt zum HdV zu gewähren. Ihren Weisungen ist Folge zu leisten. 

Benutzungsplan

1. 
Die Ortsgemeinde Fischbach stellt einen Benutzungsplan auf, in dem die Benutzung zeitlich und nach Umfang festgelegt wird. 

Vereinsveranstaltungen haben in jedem Falle Vorrang. 

Die Durchführung von besonderen privaten Veranstaltungen (z.B. Silberhochzeit, Goldene Hochzeit, Kommunion, Konfirmation, Geburtstage ab dem 50. Lebensjahr) ist erlaubt. 

Veranstaltungen und Ausstellungen für gewerbliche Betriebe sind nicht erlaubt.

2.
Die Benutzer sind zur Einhaltung des Benutzungsplanes verpflichtet. Sie sind ferner verpflich​tet, den Ausfall einer nach dem Benutzungsplan vorgesehenen Veranstaltung, der Ortsge​meinde oder der Verbandsgemeindeverwaltung rechtzeitig mitzuteilen. 

3.
Der Benutzungsplan wird im Hinblick auf einen etwaigen zusätzlichen Eigenbedarf und mögli​che neue Anträge von Interessenten laufend überprüft. Um diesen Erfordernissen Rechnung zu tragen, wird die Erlaubnis unter Vorbehalt erteilt. 

Benutzungsentgelte

1. 
Die Benutzung des Haus der Vereine wird unentgeltlich gestattet für:

a) kulturelle Veranstaltungen, z.B. Stuhlkonzerte (ohne Ausschank)

b) reine Gästeabende der örtlichen Vereine mit kulturellem Charakter (ohne Ausschank)


2.
Für alle sonstigen Benutzungen erhebt die Gemeinde ein Entgelt.
            Dieses beträgt:


a)
55,00 Euro pro Tag 

für alle Vereine für Feiern, Versammlungen und Veranstaltungen.

Die Frauengemeinschaft zahlt eine Jahrespau​schale von 250,00 Euro. Dieser Betrag ist fällig am 30. Juni eines jeden Jahres.
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Die Benutzung des Raumes für Rundenspiele des Schachclubs ist gebührenfrei. So​fern eine wichtige Veranstaltung am gleichen Tage stattfinden sollte, müßte dem Schachclub ein Ersatzraum zur Verfügung gestellt werden. 

Die Nebenkosten für Wasser, Abwasser, Strom und Heizung sind im Benutzungsent​gelt enthalten.


b)
80,00 Euro pro Tag
für private Veranstaltungen von Bürgern aus Fischbach 

Die Nebenkosten für Wasser, Abwasser, Strom und Heizung werden nach dem Ver​brauch abgerechnet.


c)
105,00 Euro pro Tag
für die Nutzung des Raumes von Nichtbürgern und auswärtigen Vereinen und 
 
Organisationen u.a. 

Die Nebenkosten werden wie bei privaten Veranstaltungen abgerechnet.


3.
Die Benutzungsentgelte werden durch die Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland 
 
angefor​dert und sind sofort zur Zahlung fällig. 
 
Sie dienen ausschließlich zur Deckung der Kosten für den laufenden Unterhalt und die Bewirt​- 
 
schaftung des Haus der Vereine.

Die Gemeinde behält sich eine Angleichung der Benutzungsentgelte durch Gemeinderats-​
beschluß an die allgemeine Kostenentwicklung vor. 


Haftung

1.
Der Benutzer stellt die Ortsgemeinde Fischbach von etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner Bediensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltungen, Versamm​lungen oder Feiern oder sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Be​nutzung der überlassenen Räume und Einrichtungen und der Zugänge zu den Räumen und Anlagen stehen. 

2.
Der Benutzer verzichtet seinerseits auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die Ortsgemeinde Fischbach und für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rück​griffansprüchen gegen die Ortsgemeinde Fischbach und deren Bedienstete und Beauftragte. 

3.
Der Benutzer hat vor der Benutzung nachzuweisen, daß eine ausreichende Haftpflichtversich​rung besteht, durch welche auch die Freistellungsansprüche gedeckt werden.

4.
Die Haftung der Ortsgemeinde Fischbach als Grundstückseigentümer für den sicheren Bau​zustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB bleibt hiervon unberührt. 

Widerruf der Benutzungserlaubnis

Bei Verstößen gegen die Benutzungsordnung behält sich die Ortsgemeinde Fischbach den sofortigen Widerruf der Benutzungserlaubnis vor. Hierauf gestützte Schadensersatzansprüche gegen die Orts​gemeinde Fischbach sind ausgeschlossen. 
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Inkrafttreten 

Die Benutzungsordnung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Damit tritt die Benutzungsordnung vom 01. Januar 2002 außer Kraft. 

Fischbach,  




( Josef Hammer )

Ortsbürgermeister

